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Auskunft zur Güterliste (AzG) 40079904

Beweismittel im Sinne des § 14 Abs. 1 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Aufgrund Ihres Antrages und des zur Spezifikation eingereichten technischen Datenmaterials wird 
Ihnen zur Vorlage bei der Zollstelle folgende Auskunft erteilt. Die in der Anlage aufgeführten Güter 
werden nicht vom Anhang I der EU-VO 2021/821 oder Teil I der Ausfuhrliste (Anlage AL zur AWV), 
nicht von EU-VO Nr. 2019/125 (Anti-Folter-Verordnung) oder von EU-VO 258/2012 
(Feuerwaffenverordnung) in der zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser AzG gültigen Fassung erfasst.

Die AzG ist gültig bis 05.12.2027. Sie tritt außer Kraft, sobald eines der hier genannten Güter in eine 
der o. g. Güterlisten aufgenommen wird.

Die AzG kann für ungültig erklärt werden, z. B. wenn sich die internationale oder nationale 
Einstufungspraxis bezüglich eines genannten Gutes ändert.

Zusatzbeschränkung: keine 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Brunner

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Hinweis:

Diese Auskunft ist keine Genehmigung. Sie bezieht sich nur auf die technische Gütereinstufung. Das 
Eingreifen der Verbote und verwendungsbezogenen Beschränkungen der EU-VO 2021/821 
(z. B. Art. 4 oder Art. 5) und der Außenwirtschaftsverordnung (z. B. §§ 9, 11 Abs. 3 und Abs. 
4 AWV) sowie UN- oder EU-Embargos (z. B. §§ 74 ff AWV) für konkrete Ausfuhr- oder 
Verbringungsvorhaben waren nicht Gegenstand der Beantragung und Erteilung der AZG.



Auskunft zur Güterliste (AzG) 40079904  Bescheid vom 12.11.2025

Lfd.
Nr.

Stat. Waren-Nr.
vom BAFA nicht 
geprüft

Güterbezeichnung Hersteller Typ

1 90318020 Winkelschrittgeber
nicht genauer
als ±2,5 Bogensekunden

AMI Elektronik 
GmbH

AMI-Drehgeber 
inkremental

************** Keine weiteren Gütereinträge **************


